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1. Stellungnahmen gem. Verfahren nach § 4 BauGB 

Die Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden (nachfolgend gemeinsam auch „TöB“ genannt) 

wurden gemäß Baugesetzbuch am Verfahren beteiligt.  

1.1 TöB ohne Stellungnahme: 

Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 

Gemeinde Ahorn 

Stadt Lauda-Königshofen 

E-Plus Service GmbH 

Telekommunikations Electric GmbH 

 

Abwägung: 

Es wird festgestellt, dass von obigen Trägern öffentlicher Belange keine Stellungnahmen eingegangen 

sind. Es wird davon ausgegangen, dass die wahrzunehmenden Belange dieser TöB durch die Planungen 

nicht berührt werden bzw. die Belange bereits ausreichend berücksichtigt wurden. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.2 TöB ohne Bedenken und Einwände: 

1.2.1 Handwerkskammer Heilbronn, mit Schreiben vom 15.10.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.2 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, mit Schreiben vom 16.10.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.3 Polizeipräsidium Heilbronn, mit Schreiben vom 16.10.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.4 Vermögen und Bau – Baden-Württemberg, mit Schreiben vom 19.10.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.5 Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, mit Schreiben vom 19.10.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.6 Vodafone BW GmbH, mit Schreiben vom 22.10.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.7 Stadtwerk Tauberfranken, mit Schreiben vom 02.11.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.8 Deutsche Telekom Technik GmbH, mit Schreiben vom 05.11.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.9 Regionalverband Heilbronn-Franken, mit Schreiben vom 10.11.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.10 Kreisstadt Tauberbischofsheim, mit Schreiben vom 11.11.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.11 Stadt Külsheim, mit Schreiben vom 19.11.2020 

Stellungnahme: 
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1.2.12 Gemeinde Hardheim, mit Schreiben vom 09.12.2020 

Stellungnahme: 

 

Abwägung: 

Die Stellungnahmen 1.2.1 bis 1.2.12 werden zur Kenntnis genommen. Eine Anpassung des Bauleitplanes 

ist nicht erforderlich.  

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3 Zu behandelnde Stellungnahmen: 

1.3.1 Netze BW GmbH, mit Schreiben vom 11.11.2020 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Vorhandensein der Versorgungsleitungen 

innerhalb und außerhalb des Plangebiets wird zur Kenntnis genommen, deren Bestand ist zu sichern. 

Evtl. bestehende für die Bestandsanlagen dingliche Sicherungen sind zu erhalten oder im Zuge des 

Verfahrens neu zu begründen.  

Der Hinweis zur weiteren Beteiligung wird zur Kenntnis genommen. Die Netze BW ist nach Abschluss 

des Verfahrens über das Inkrafttreten des Bebauungsplans zu informieren.  

Der Hinweis zur Einspeisung der erzeugten Energie wird zur Kenntnis genommen.  

 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.2 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, mit 

Schreiben vom 13.11.2020 

Stellungnahme: 
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Abwägungen zum Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB               Stand 14.12.2020 

 

  Seite 21 von 40   

 

Abwägung: 

Die Stellungnahme und die enthaltenen Hinweise zur fachtechnischen Prüfung und weiteren 

objektbezogenen Baugrundgutachten werden zur Kenntnis genommen.  

Der geotechnische Hinweis zur Lage des Plangebiets im Verbreitungsbereich von Gesteinen der 

Meißner-Formation ist in den Bebauungsplan aufzunehmen. 

Der Hinweis zur Versickerung wird zur Kenntnis genommen. Durch die minimale Flächenversiegelung 

sowie einen Montageabstand zwischen den Modulen kann eine flächige Versickerung der Niederschläge 

gewährleistet werden. Technische Versickerungsanlagen sind nicht geplant.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Sachgebiete Boden, mineralische Rohstoffe, 

Grundwasser, Bergbau und Geotopschutz Einverständnis mit der Planung besteht. 

 



 

Abwägungen zum Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB               Stand 14.12.2020 

 

  Seite 22 von 40   

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.3 Regierungspräsidium Freiburg – Forstdirektion, mit Schreiben vom 16.11.2020 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Im Nordwesten und Südwesten (Flstnrn. 6208, 6272 und 6273) ist dem Zaun und dem Sondergebiet eine 

Ausgleichfläche vorgelagert. Der Abstand zum Wald beträgt hier mindestens 9 m.  

Um eine Bewirtschaftung des angrenzenden Waldes weiterhin zu gewährleisten ist der Zaun im Norden 

und Osten (Flstnrn. 6204, 6206, 6161 und 6166) so zu versetzen, dass der Abstand zum Waldrand 

mindestens 4 m beträgt.  

Aufgrund des verminderten Abstandes ist durch den Vorhabenträger ein Haftungsausschluss gegenüber 

den Waldeigentümern zu erklären, eine entsprechende Regelung ist in den Durchführungsvertrag mit 

aufzunehmen. 

Des Weiteren wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Anlagenbetreibers keine Ansprüche auf 

Rücknahme des Waldtraufs bestehen, falls negative Auswirkungen des Waldbestandes auf die PV-

Anlage bestehen sollten.  
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Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.4 Regierungspräsidium Stuttgart – Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur, mit Schreiben vom 

17.11.2020 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Die positive Stellungnahme der Raumordnung und die Begrüßung der Aufstellung des Bebauungsplans 

aus Sicht des Klimaschutzes wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme zur Landwirtschaft wird zur Kenntnis genommen. 

Die Gemeinde Königheim möchte den Anteil regenerativer Energien im Gemeindegebiet ausweiten und 

somit zu den gesetzlich verankerten Klimaschutzzielen beitragen. Einer solaren Nutzung der Dachflächen 

von Gebäuden steht die Gemeinde grundsätzlich offen gegenüber, dies ist jedoch nicht Gegenstand 

dieses Verfahrens. Zur Erreichung der im Bundes-Klimaschutzgesetz festgeschriebenen Ziele zur 

Treibhausgasreduktion ist auch die Energieerzeugung durch Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

notwendig. 

Aus dem Blickwinkel der intensiven Landwirtschaft mag sich der Gedanke aufdrängen, die 

gegenständliche Planung würde den Belangen der Landwirtschaft insgesamt entgegenstehen. 

Landwirtschaft ist jedoch mehr als intensive Bewirtschaftung. Gemäß den Ergebnissen aus dem 

Volksbegehren „Rettet die Bienen – Baden-Württemberg“ und dem unbedingten politischen Willen soll 

sich die Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise entwickeln. Das in die Planung 

integrierte Beweidungskonzept lässt eine vollständige landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu. Da 

die Ertragseinbußen gegenüber einer nicht mit Modulen überstellten extensiven Grünfläche unter 20 % 

liegen sind die Belange der Landwirtschaft nicht erheblich betroffen und müssen in der Abwägung hinter 

der positiven Auswirkung einer Dreifachnutzung – Photovoltaik, Landwirtschaft, Naturschutz - 

zurückstehen. Nach Ablauf der Betriebszeit der Anlage steht einer erneuten intensiveren 

landwirtschaftlichen Nutzung nichts im Wege.  

Weiterhin ist die Flächeneffizienz von Photovoltaik im Vergleich zu anderen Energieträgern anzuführen, 

für welche derzeit landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. Vergleicht man die Effizienz der 

Flächennutzung zur Stromproduktion, dann schneiden PV-Kraftwerke um Faktor 50 besser ab als 

Energiepflanzen. Silomais bringt ca. 20 MWhel pro Hektar, während es bei PV-Freiflächenanlagen. 1000 

MWhel pro Hektar sind. Rein rechnerisch würden also durch jeden Hektar Photovoltaik-Freifläche 49 

Hektar frei für eine erneute landwirtschaftliche Nutzung. 
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Um einen geregelten und sinnvollen Ausbau der Photovoltaik im Gemeindegebiet zu gewährleisten, hat 

die Gemeinde Königheim einen Kriterienkatalog zur Bewertung konkreter Anfragen zu PV-

Freiflächenanlagen erstellt (vgl. Begründung Punkt 2.3.7). Auch die Qualität der Böden wird hierin 

betrachtet. Um eine Verknappung qualitativ besonders hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen zu 

vermeiden wurde festgeschrieben, dass auf Flächen, die in der digitalen Flächenbilanz als Vorrangflächen 

1 eingestuft sind, keine Photovoltaikanlagen installiert werden dürfen. Sollten mehrere Flächen in Frage 

kommen sind Flächen mit geringerer Wertstufe zu bevorzugen.  

Anhand des Kriterienkatalogs wurde im Vorfeld eine Bewertung des Standorts des Plangebiets 

durchgeführt, auch alternative Standorte wurden betrachtet. Die Bewertung zeigt, dass sich die Flächen 

im Plangebiet mit ihrer Einstufung als Vorrangfläche 2 und Grenzfläche für die Errichtung einer PV-

Freiflächenanlage eignen und die Planung mit allen Kriterien des Kriterienkatalogs vereinbar ist. In 

diesem Zuge fand bereits eine Prüfung der Alternativen statt.  

Auch eine Betrachtung über die Bodenzahl zeigt eine eher mäßige Qualität der Böden im Plangebiet auf: 

Die Bodenzahlen liegen im Durchschnitt zwischen 25 und 35, zudem ist der Boden sehr steinig.  

Der Hinweis zur Würdigung landwirtschaftlicher Flächen in den Plansätzen und der Begründung werden 

zur Kenntnis genommen. Die Flurbilanz ist in die Begründung und den Umweltbericht des 

Bebauungsplans aufzunehmen. 

Die Anmerkung zur Umwandlung von Ackerland in Grünland im Main-Tauber-Kreis wird zur Kenntnis 

genommen. Die Entwicklung des extensiven Grünlands hat fachkundig zu erfolgen.  

Die Hinweise zum Tenor gegenüber der Landwirtschaft und zu den Begriffsdefinitionen werden zur 

Kenntnis genommen. Der Begriff „Agrophotovoltaik“ ist derzeit noch nicht offiziell definiert, bezeichnet 

jedoch im Allgemeinen die Doppelnutzung einer Fläche durch Landwirtschaft und Energieerzeugung. 

Eine landwirtschaftliche Nutzung der Solarparkfläche durch Beweidung entspricht dieser Auslegung. Die 

Definition der „benachteiligten Gebiete“ ist in der Begründung zum Bebauungsplan anzupassen.  

Die getroffenen Annahmen zur weiteren landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen werden als realistisch 

eingeschätzt, da der Vorhabenträger bereits mehr als 50 Solarparks betreibt, die in aller Regel mit 

Schafbeweidung gepflegt werden.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass vom Landesamt für Denkmalpflege keine Stellungnahme 

eingegangen ist. 

Im Ergebnis hält die Gemeinde an der Planung fest.   

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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1.3.5 Landratsamt Main-Tauber-Kreis, mit Schreiben vom 24.11.2020 

Stellungnahme: 
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Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Baurecht: Vor Satzungsbeschluss ist der Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und der 

Gemeinde Königheim abzuschließen. Die öffentlichen Inhalte sind dem Bebauungsplan beizulegen. Die 

Farbe im Planteil ist dem Hinweis entsprechend zu ändern. Die aktuelle Rechtsgrundlage der LBO ist 

einzufügen.  

Vermessung und Flurneuordnung: Am 03.12.2020 hat mit Herrn Häfner vom Sachgebiet Vermessung 

und Flurneuordnung eine telefonische Absprache stattgefunden. Die Bereiche des Plangebietes, in 

denen Baumaßnahmen stattfinden sollen, sind von der Flurbereinigung nicht betroffen, da es sich hier 

nur um die Waldgebiete handelt. Somit sind keine Auswirkungen auf das Flurbereinigungsverfahren zu 

erwarten.  

Die Anmerkung zu den zu prüfenden Flurstücken wird zur Kenntnis genommen. Aufgrund des 

verminderten Abstandes in Teilbereichen der Ost-, Nord- und Westgrenzen des Plangebiets ist durch 

den Vorhabenträger ein Haftungsausschluss gegenüber den Grundstückseigentümern zu erklären. Eine 

entsprechende Regelung ist in den Durchführungsvertrag mit aufzunehmen. 
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Der Zaun verläuft teilweise beidseitig bestehender Wirtschaftswege, der Abstand beträgt mindestens 5 

m. Der Zaun an der Wegkreuzung der Flurstücke mit den Nummern 5906 und 6256 ist um ca. 2 m von 

der Flurstücksgrenze weg zu versetzen. Somit kann ein problemloses Abbiegen von Zugmaschinen mit 

Anhängern gewährleistet werden.  

Wasserwirtschaft: Für die Unterkonstruktion der Solaranlage werden feuerverzinkte Bauteile 

verwendet, die auch dem Regen ausgesetzt sein können. In der ungesättigten Bodenzone bestehen 

keine grundsätzlichen Bedenken gegen einen Einsatz von verzinkten Bauteilen. Da die vertikale 

Sickerströmung parallel zu ihnen verläuft bleiben Lösungsprozesse und -mengen sehr begrenzt und die 

ohnehin geringere Benetzung mit Sickerwasser wird durch die Abschirmwirkung der Solarmodultische 

weiter gemindert. Der Eintrag von Zink über das Sickerwasser wird daher zu keinen relevanten 

Verunreinigungen des Grundwassers führen (Bayerisches Landesamt für Umwelt (2013), Planung und 

Errichtung von Freiflächen- Photovoltaikanlagen in Trinkwasserschutzgebieten, S. 9). Dies ist unter Punkt 

2.1.1 im Umweltbericht zu ergänzen. 

Bodenschutz/Altlasten: Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Ausgleich für das Schutzgut Boden 

zugestimmt wird.  

Der Hinweis zu verdichteten Bodenbereichen wird zur Kenntnis genommen. Die im Umweltbericht unter 

2.6. aufgeführten Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffs in Bau und Betrieb sind hierbei zu beachten. 

Die Verwendung kettenbetriebener Fahrzeuge wird zudem in der Baustellenverordnung geregelt, die als 

Anlage 2 dem Durchführungsvertrag angehängt wird. Temporäre Baustraßen werden nicht angelegt. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Zufahrtswege wieder in den ursprünglichen Zustand zu 

versetzen. Eine flächige Planierung wird im Rahmen des Bauprojekts nicht durchgeführt. Es wird zur 

Kenntnis genommen, dass dem Landratsamt bisher keine altlastverdächtigen Flächen oder Altlasten, 

bzw. Verdachtsflächen oder schädliche Bodenveränderungen bekannt sind.  

Natur und Landschaftsschutz: Es wird zur Kenntnis genommen, dass allenfalls geringe Auswirkungen 

auf das Landschaftsbild zu erwarten und den Ausgleichsmaßnahmen (Anlage von Extensivgrünland, 

Pflanzung von Gebüsch/Hecke) aus fachlicher Sicht zugestimmt wird. 

Die Empfehlungen und Hinweise zur Ökokontoverordnung werden zur Kenntnis genommen. Bezüglich 

der Anrechnung von Wertpunkten auf ein Ökokonto hat sich der Vorhabenträger rechtzeitig mit der 

uNB abzustimmen. 

Im Bereich der extensiven Grünflächen im Bereich des Solarparks wird der Zielzustand abhängig von der 

Vegetation der Vornutzung durch Ansaat oder Nachsaat mit autochtonem Saatgut hergestellt. Die 

Herstellung wird unter Berücksichtigung der vorherrschenden Vegetationsperiode zeitgleich mit der 

Herstellung der Photovoltaikanlage erfolgen und kann durch Mähgutübertragung geeigneter 

Spenderflächen oder mittels Saatgut aus Heudrusch erfolgen. Dies ist in den textlichen Festsetzungen 

zu ergänzen. 

Die festgesetzten Flächen sind durch Beweidung zu pflegen. Alternativ ist Mahd zulässig. Sofern nicht 

zur Beseitigung einer möglichen Brandlast oder Verschattung ein früherer Mahd-/Schnittzeitpunkt 

notwendig ist, hat die erste Mahd/der erste Schnitt nicht vor dem 01.07. eines jeden Jahres zu erfolgen. 

Dies ist in die textlichen Festsetzungen und in das Beweidungskonzept aufzunehmen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Brutvorkommen des Wachtelkönigs im Main-Tauber-Kreis 

bekannt sind, ein Vorkommen der Schafstelze im Vorhabengebiet jedoch möglich ist. Bei Einhaltung der 

im Umweltbericht beschriebenen Maßnahmen und der geplanten Bewirtschaftungsform ist eine 

Beeinträchtigung der Schafstelze jedoch nicht zu erwarten. Dies ist im Umweltbericht zu ergänzen.  
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Die Vermeidungsmaßnahme zur Baufeldräumung außerhalb der Vogelbrutzeit ist in den 

Durchführungsvertrag aufzunehmen, welcher noch vor Satzungsbeschluss zwischen Vorhabenträger 

und Gemeinde abgeschlossen wird. 

Die Anmerkung zu den Erhebungen des Brutbestandes der Feldlerche wird zur Kenntnis genommen. Die 

Brutvorkommen sind in einem Worst-Case-Szenario zu betrachten.  

Da das Plangebiet im Norden, im Osten und im Südwesten von Wäldern umgeben ist eignet sich das 

Plangebiet nur in Teilen als Brut- und Nahrungshabitat für die Feldlerche. Ausgehend von den in der 

Fachliteratur genannten Meideabständen der Feldlerche von 160 m zu Waldrändern, bleibt eine Fläche 

von ca. 1 ha, als potenzielles Bruthabitat. Ausgehend von einer minimalen Habitatgröße von 0,5 ha pro 

Brutpaar ist demnach mit einem Vorkommen von maximal zwei Brutpaaren zu rechnen (LANUV 

Nordrhein-Westfalen, www.artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de).  

Der Eingriff ist über geeignete Maßnahmen auszugleichen, beispielsweise im Umfang von sechs 

Feldlerchenfenstern á 20 m² auf einer Fläche von 2 ha und im Umkreis von maximal 2 km zum Eingriff. 

Eine Regelung dazu ist in der Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und Gemeinde 

aufzunehmen. 

Bei der Einzäunung ist verzinktes Material zu verwenden. Weiterhin ist der Bodenabstand von 10 auf 15 

cm zu erhöhen, um die Kleintiergängigkeit der Anlage zu gewährleisten. 

Laut Umweltbericht (Maßnahme 5.5.) ist mit Ausnahme nächtlicher unvermeidbarer Errichtungs- und 

Unterhaltungsarbeiten auf eine Beleuchtung der Anlage zu verzichten. Die Umsetzung der vorgenannten 

Maßnahme ist dem Vorhabenträger durch eine entsprechende Regelung im Durchführungsvertrag 

aufzuerlegen. 

Immissionsschutz/ Abfallrecht: Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des 

Immissionsschutzes keine Bedenken bestehen.  

Landwirtschaft:  Die Gemeinde Königheim möchte den Anteil regenerativer Energien im 

Gemeindegebiet ausweiten und somit zu den gesetzlich verankerten Klimaschutzzielen beitragen. Einer 

solaren Nutzung der Dachflächen von Gebäuden steht die Gemeinde grundsätzlich offen gegenüber, 

dies ist jedoch nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Zur Erreichung der im Bundes-Klimaschutzgesetz 

festgeschriebenen Ziele zur Treibhausgasreduktion ist auch die Energieerzeugung durch Photovoltaik-

Freiflächenanlagen notwendig. 

Aus dem Blickwinkel der intensiven Landwirtschaft mag sich der Gedanke aufdrängen, die 

gegenständliche Planung würde den Belangen der Landwirtschaft insgesamt entgegenstehen. 

Landwirtschaft ist jedoch mehr als intensive Bewirtschaftung. Gemäß den Ergebnissen aus dem 

Volksbegehren „Rettet die Bienen – Baden-Württemberg“ und dem unbedingten politischen Willen soll 

sich die Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise entwickeln. Das in die Planung 

integrierte Beweidungskonzept lässt eine vollständige landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu. Da 

die Ertragseinbußen gegenüber einer nicht mit Modulen überstellten extensiven Grünfläche unter 20 % 

liegen sind die Belange der Landwirtschaft nicht erheblich betroffen und müssen in der Abwägung hinter 

der positiven Auswirkung einer Dreifachnutzung – Photovoltaik, Landwirtschaft, Naturschutz - 

zurückstehen. Nach Ablauf der Betriebszeit der Anlage steht einer erneuten intensiveren 

landwirtschaftlichen Nutzung nichts im Wege.  

Weiterhin ist die Flächeneffizienz von Photovoltaik im Vergleich zu anderen Energieträgern anzuführen, 

für welche derzeit landwirtschaftliche Flächen genutzt werden. Vergleicht man die Effizienz der 

Flächennutzung zur Stromproduktion, dann schneiden PV-Kraftwerke um Faktor 50 besser ab als 

Energiepflanzen. Silomais bringt ca. 20 MWhel pro Hektar, während es bei PV-Freiflächenanlagen. 1000 



 

Abwägungen zum Verfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB               Stand 14.12.2020 

 

  Seite 39 von 40   

MWhel pro Hektar sind. Rein rechnerisch würden also durch jeden Hektar Photovoltaik-Freifläche 49 

Hektar frei für eine erneute landwirtschaftliche Nutzung. 

Um einen geregelten und sinnvollen Ausbau der Photovoltaik im Gemeindegebiet zu gewährleisten, hat 

die Gemeinde Königheim einen Kriterienkatalog zur Bewertung konkreter Anfragen zu PV-

Freiflächenanlagen erstellt (vgl. Begründung Punkt 2.3.7) Auch die Qualität der Böden wird hierin 

betrachtet. Um eine Verknappung qualitativ besonders hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen zu 

vermeiden wurde festgeschrieben, dass auf Flächen, die in der digitalen Flächenbilanz als Vorrangflächen 

1 eingestuft sind, keine Photovoltaikanlagen installiert werden dürfen. Sollten mehrere Flächen in Frage 

kommen sind Flächen mit geringerer Wertstufe zu bevorzugen.  

Anhand des Kriterienkatalogs wurde im Vorfeld eine Bewertung des Standorts des Plangebiets 

durchgeführt, auch alternative Standorte wurden betrachtet. Die Bewertung zeigt, dass sich die Flächen 

im Plangebiet mit ihrer Einstufung als Vorrangfläche 2 und Grenzfläche für die Errichtung einer PV-

Freiflächenanlage eignen und die Planung mit allen Kriterien des Kriterienkatalogs vereinbar ist. In 

diesem Zuge fand bereits eine Prüfung der Alternativen statt.  

Auch eine Betrachtung über die Bodenzahl zeigt eine eher mäßige Qualität der Böden im Plangebiet auf: 

Die Bodenzahlen liegen im Durchschnitt zwischen 25 und 35, zudem ist der Boden sehr steinig.  

Der Hinweis zur Würdigung landwirtschaftlicher Flächen in den Plansätzen und der Begründung werden 

zur Kenntnis genommen. Die Flurbilanz ist in die Begründung und den Umweltbericht des 

Bebauungsplans aufzunehmen. Die Empfehlung, die notwendigen ökologischen Ausgleichsflächen 

innerhalb des Sondergebiets zu entwickeln wird zur Kenntnis genommen. Nach aktueller Rechtslage ist 

der Ausgleich des Eingriffs allein durch Aufwertung innerhalb des Sondergebietes nicht möglich. Es 

werden Ausgleichsflächen außerhalb der Baugrenzen benötigt. Zudem wird damit den Belangen des 

Natur- und Landschaftsschutzes, sowie der Forstwirtschaft entgegengekommen. Um diese möglichst 

wirksam gegenüber dem Eingriff zu gestalten, werden sie direkt angrenzend an die Solaranlage auf den 

Flurstücknummern 6157, 6158 und 6206 angelegt.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die geplante Schafbeweidung als landwirtschaftliche Nutzung 

grundsätzlich zu begrüßen ist.  

Im Ergebnis hält die Gemeinde an der Planung fest. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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2. Stellungnahmen gem. Verfahren nach § 3 BauGB  

Die Öffentlichkeit wurde gemäß Baugesetzbuch am Verfahren beteiligt. Während der Auslegungsfrist 

konnte jedermann Stellungnahmen zur Planung abgeben. Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben.  

 

Abwägung: 

Es wird festgestellt, dass von Seiten der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen eingegangen sind. Es wird 

davon ausgegangen, dass die wahrzunehmenden Belange der Öffentlichkeit durch die Planungen nicht 

berührt werden bzw. die Belange bereits ausreichend berücksichtigt wurden. 

Beschlussvorschlag:   

Der Rat stimmt dem Abwägungsvorschlag zu.   

 

Ja-Stimmen: 

    

 

Nein-Stimmen: 
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